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VOB Teil A
Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen 

Ausgabe 2019 vom 31. Januar 2019*)

Abschnitt 1: Basisparagrafen
§ 1

Bauleistungen
Bauleistungen sind Arbeiten jeder Art, durch die eine bauliche Anlage hergestellt, in-
stand gehalten, geändert oder beseitigt wird.

§ 2
Grundsätze

(1) Bauleistungen werden im Wettbewerb und im Wege transparenter Verfahren ver-
geben. Dabei werden die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und der Verhältnis-
mäßigkeit gewahrt. Wettbewerbsbeschränkende und unlautere Verhaltensweisen 
sind zu bekämpfen.

(2) Bei der Vergabe von Bauleistungen darf kein Unternehmen diskriminiert werden.
(3) Bauleistungen werden an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Unter-

nehmen zu angemessenen Preisen vergeben.
(4) Auftraggeber, Bewerber, Bieter und Auftragnehmer wahren die Vertraulichkeit aller 

Informationen und Unterlagen nach Maßgabe dieser Vergabeordnung oder ande-
rer Rechtsvorschriften.

(5) Die Durchführung von Vergabeverfahren zum Zwecke der Markterkundung ist un-
zulässig.

(6) Der Auftraggeber soll erst dann ausschreiben, wenn alle Vergabeunterlagen fertig 
gestellt sind und wenn innerhalb der angegebenen Fristen mit der Ausführung 
begonnen werden kann.

(7) Es ist anzustreben, die Aufträge so zu erteilen, dass die ganzjährige Bautätigkeit 
gefördert wird.

§ 3
Arten der Vergabe

Die Vergabe von Bauleistungen erfolgt nach Öffentlicher Ausschreibung, Beschränkter 
Ausschreibung mit oder ohne Teilnahmewettbewerb oder nach Freihändiger Vergabe.
1. Bei Öffentlicher Ausschreibung werden Bauleistungen im vorgeschriebenen Verfah-
ren nach öffentlicher Aufforderung einer unbeschränkten Zahl von Unternehmen zur 
Einreichung von Angeboten vergeben.
2. Bei Beschränkten Ausschreibungen (Beschränkte Ausschreibung mit oder ohne Teil-
nahmewettbewerb) werden Bauleistungen im vorgeschriebenen Verfahren nach Auf-
forderung einer beschränkten Zahl von Unternehmen zur Einreichung von Angeboten 
vergeben.
3. Bei Freihändiger Vergabe werden Bauleistungen in einem vereinfachten Verfahren 
vergeben.

§ 3a
Zulässigkeitsvoraussetzungen

(1) Dem Auftraggeber stehen nach seiner Wahl die Öffentliche Ausschreibung und die 
Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb zur Verfügung. Die anderen 

*) Quelle: Bekanntmachung der Änderung der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A (VOB/A) vom: 
24.11.2025, BAnz AT 16.12.2025 B7.
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Verfahrensarten stehen nur zur Verfügung, soweit dies nach den Absätzen zwei 
und drei gestattet ist.

(2) Die Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb kann erfolgen,
1. bis zu einem Auftragswert der Bauleistung von 150.000 Euro ohne Umsatz-
steuer

a) 50.000 Euro für Ausbaugewerke (ohne Energie- und Gebäudetechnik), 
Landschaftsbau und Straßenausstattung,

b) 150.000 Euro für Tief-, Verkehrswege- und Ingenieurbau,
c) 100.000 Euro für alle übrigen Gewerke,

2. wenn eine Öffentliche Ausschreibung oder eine Beschränkte Ausschreibung 
mit Teilnahmewettbewerb kein annehmbares Ergebnis gehabt hat,
3. wenn die Öffentliche Ausschreibung oder eine Beschränkte Ausschreibung mit 
Teilnahmewettbewerb aus anderen Gründen (z. B. Dringlichkeit, Geheimhaltung) 
unzweckmäßig ist.

(3) Die Freihändige Vergabe ist zulässig, wenn die Öffentliche Ausschreibung oder die 
Beschränkte Ausschreibung unzweckmäßig sind, besonders,
1. wenn für die Leistung aus besonderen Gründen (z. B. Patentschutz, besondere 
Erfahrung oder Geräte)  nur ein bestimmtes Unternehmen in Betracht kommt,
2. wenn die Leistung besonders dringlich ist,
3. wenn die Leistung nach Art und Umfang vor der Vergabe nicht so eindeutig und 
erschöpfend festgelegt werden kann, dass hinreichend vergleichbare Angebote 
erwartet werden können,
4. wenn nach Aufhebung einer Öffentlichen Ausschreibung oder Beschränkten 
Ausschreibung eine erneute Ausschreibung kein annehmbares Ergebnis ver-
spricht,
5. wenn es aus Gründen der Geheimhaltung erforderlich ist,
6. wenn sich eine kleine Leistung von einer vergebenen größeren Leistung nicht 
ohne Nachteil trennen lässt.
Die Freihändige Vergabe kann außerdem bis zu einem Auftragswert von 
100.000 Euro ohne Umsatzsteuer erfolgen.

(4) Bauleistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 50.000 Euro ohne 
Umsatzsteuer können unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit ohne die Durchführung eines Vergabeverfahrens 
beschafft werden (Direktauftrag). Der Auftraggeber soll zwischen den beauftragten 
Unternehmen wechseln.

§ 3b
Ablauf der Verfahren

(1) Bei einer Öffentlichen Ausschreibung fordert der Auftraggeber eine unbeschränkte 
Anzahl von Unternehmen öffentlich zur Abgabe von Angeboten auf. Jedes interes-
sierte Unternehmen kann ein Angebot abgeben.

(2) Bei Beschränkter Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb erfolgt die Auswahl 
der Unternehmen, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden, durch die Aus-
wertung des Teilnahmewettbewerbs. Dazu fordert der Auftraggeber eine unbe-
schränkte Anzahl von Unternehmen öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträgen 
auf. Die Auswahl der Bewerber erfolgt anhand der vom Auftraggeber festgelegten 
Eignungskriterien. Die transparenten, objektiven und nichtdiskriminierenden Eig-
nungskriterien für die Begrenzung der Zahl der Bewerber, die Mindestzahl und 
gegebenenfalls Höchstzahl der einzuladenden Bewerber gibt der Auftraggeber in 
der Auftragsbekanntmachung des Teilnahmewettbewerbs an. Die vorgesehene 
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Mindestzahl der einzuladenden Bewerber darf nicht niedriger als fünf sein. Liegt 
die Zahl geeigneter Bewerber unter der Mindestzahl, darf der Auftraggeber das 
Verfahren mit dem oder den geeigneten Bewerber(n) fortführen.

(3) Bei Beschränkter Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb sollen mehrere, im 
Allgemeinen mindestens drei geeignete Unternehmen aufgefordert werden.

(4) Bei Beschränkter Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb und Freihändiger 
Vergabe soll unter den Unternehmen möglichst gewechselt werden.

§ 4

Vertragsarten
(1) Bauleistungen sind so zu vergeben, dass die Vergütung nach Leistung bemessen 

wird (Leistungsvertrag), und zwar:
1. in der Regel zu Einheitspreisen für technisch und wirtschaftlich einheitliche Teil-
leistungen, deren Menge nach Maß, Gewicht oder Stückzahl vom Auftraggeber in 
den Vertragsunterlagen anzugeben ist (Einheitspreisvertrag),
2. in geeigneten Fällen für eine Pauschalsumme, wenn die Leistung nach Ausfüh-
rungsart und Umfang genau bestimmt ist und mit einer Änderung bei der Ausfüh-
rung nicht zu rechnen ist (Pauschalvertrag).

(2) Abweichend von Absatz 1 können Bauleistungen geringeren Umfangs, die über-
wiegend Lohnkosten verursachen, im Stundenlohn vergeben werden (Stunden-
lohnvertrag).

(3) Das Angebotsverfahren ist darauf abzustellen, dass der Bieter die Preise, die er 
für seine Leistungen fordert, in die Leistungsbeschreibung einzusetzen oder in 
anderer Weise im Angebot anzugeben hat.

(4) Das Auf- und Abgebotsverfahren, bei dem vom Auftraggeber angegebene Preise 
dem Auf- und Abgebot der Bieter unterstellt werden, soll nur ausnahmsweise bei 
regelmäßig wiederkehrenden Unterhaltungsarbeiten, deren Umfang möglichst zu 
umgrenzen ist, angewandt werden.

§ 4a

Rahmenvereinbarungen
(1) Rahmenvereinbarungen sind Aufträge, die ein oder mehrere Auftraggeber an ein 

oder mehrere Unternehmen vergeben können, um die Bedingungen für Einzelauf-
träge, die während eines bestimmten Zeitraumes vergeben werden sollen, fest-
zulegen, insbesondere über den in Aussicht genommenen Preis. Das in Aussicht 
genommene Auftragsvolumen ist so genau wie möglich zu ermitteln und bekannt 
zu geben, braucht aber nicht abschließend festgelegt zu werden. Eine Rahmen-
vereinbarung darf nicht missbräuchlich oder in einer Art angewendet werden, die 
den Wettbewerb behindert, einschränkt oder verfälscht. Die Laufzeit einer Rah-
menvereinbarung darf vier Jahre nicht überschreiten, es sei denn, es liegt ein im 
Gegenstand der Rahmenvereinbarung begründeter Ausnahmefall vor.

(2) Die Erteilung von Einzelaufträgen ist nur zulässig zwischen den Auftraggebern, die 
ihren voraussichtlichen Bedarf für das Vergabeverfahren gemeldet haben, und den 
Unternehmen, mit denen Rahmenvereinbarungen abgeschlossen wurden.

§ 5

Vergabe nach Losen, Einheitliche Vergabe
(1) Bauleistungen sollen so vergeben werden, dass eine einheitliche Ausführung und 

zweifelsfreie umfassende Haftung für Mängelansprüche erreicht wird; sie sollen 
daher in der Regel mit den zur Leistung gehörigen Lieferungen vergeben werden.
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(2) Bauleistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art oder 
Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben. Bei der Vergabe kann aus wirtschaftlichen 
oder technischen Gründen auf eine Aufteilung oder Trennung verzichtet werden.

§ 6

Teilnehmer am Wettbewerb
(1) Der Wettbewerb darf nicht auf Unternehmen beschränkt werden, die in bestimm-

ten Regionen oder Orten ansässig sind.

(2) Bietergemeinschaften sind Einzelbietern gleichzusetzen, wenn sie die Arbeiten im 
eigenen Betrieb oder in den Betrieben der Mitglieder ausführen.

(3) Am Wettbewerb können sich nur Unternehmen beteiligen, die sich gewerbsmäßig 
mit der Ausführung von Leistungen der ausgeschriebenen Art befassen.

§ 6a

Eignungsnachweise
(1) Zum Nachweis ihrer Eignung ist die Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverläs-

sigkeit der Bewerber oder Bieter zu prüfen. Bei der Beurteilung der Zuverlässigkeit 
werden Selbstreinigungsmaßnahmen in entsprechender Anwendung des § 6f EU 
Absatz 1 und 2 berücksichtigt.

(2) Der Nachweis umfasst die folgenden Angaben:

1. den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abge-
schlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen be-
trifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des 
Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen,

2. die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Ka-
lenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Um einen 
ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, kann der Auftraggeber darauf hinwei-
sen, dass auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigt werden, die mehr als 
fünf Jahre zurückliegen,

3. die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurch-
schnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit geson-
dert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal,

4. die Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes,

sowie Angaben,

5. ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Ver-
fahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels 
Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde,

6. ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet,

7. dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuver-
lässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt,

8. dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträ-
ge zur Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde,

9. dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat.

(3) Andere, auf den konkreten Auftrag bezogene zusätzliche, insbesondere für die 
Prüfung der Fachkunde geeignete Angaben können verlangt werden.

(4) Der Auftraggeber wird andere ihm geeignet erscheinende Nachweise der wirt-
schaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit zulassen, wenn er feststellt, dass 
stichhaltige Gründe dafür bestehen.
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(5) Der Auftraggeber kann bis zu einem Auftragswert von 10.000 Euro auf Angaben 
nach Absatz 2 Nummer 1 bis 3, 5 und 6 verzichten, wenn dies durch Art und Um-
fang des Auftrags gerechtfertigt ist.

§ 6b

Mittel der Nachweisführung, Verfahren
(1) Der Nachweis der Eignung kann mit der vom Auftraggeber direkt abrufbaren Ein-

tragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von 
Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) erfolgen.

(2) Die Angaben können die Bewerber oder Bieter auch durch Einzelnachweise er-
bringen. Der Auftraggeber kann dabei vorsehen, dass für einzelne Angaben Eigen-
erklärungen ausreichend sind. Eigenerklärungen, die als vorläufiger Nachweis 
dienen, sind von den Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, oder 
von den in Frage kommenden Bewerbern durch entsprechende Bescheinigungen 
der zuständigen Stellen zu bestätigen.

(3) Der Auftraggeber verzichtet auf die Vorlage von Nachweisen, wenn die den Zu-
schlag erteilende Stelle bereits im Besitz dieser Nachweise ist.

(4) Bei Öffentlicher Ausschreibung sind in der Aufforderung zur Angebotsabgabe die 
Nachweise zu bezeichnen, deren Vorlage mit dem Angebot verlangt oder deren 
spätere Anforderung vorbehalten wird. Bei Beschränkter Ausschreibung mit Teil-
nahmewettbewerb ist zu verlangen, dass die Eigenerklärungen oder Nachweise 
bereits mit dem Teilnahmeantrag vorgelegt werden.

(5) Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe ist vor der Aufforde-
rung zur Angebotsabgabe die Eignung der Unternehmen zu prüfen. Dabei sind 
die Unternehmen auszuwählen, deren Eignung die für die Erfüllung der vertrag-
lichen Verpflichtungen notwendige Sicherheit bietet; dies bedeutet, dass sie die 
erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit besitzen und über 
ausreichende technische und wirtschaftliche Mittel verfügen.

§ 7

Leistungsbeschreibung
(1) 1. Die Leistung ist eindeutig und so erschöpfend zu beschreiben, dass alle Unter-

nehmen die Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen und ihre Preise 
sicher und ohne umfangreiche Vorarbeiten berechnen können.
2. Um eine einwandfreie Preisermittlung zu ermöglichen, sind alle sie beeinflus-
senden Umstände festzustellen und in den Vergabeunterlagen anzugeben.
3. Dem Auftragnehmer darf kein ungewöhnliches Wagnis aufgebürdet werden für 
Umstände und Ereignisse, auf die er keinen Einfluss hat und deren Einwirkung auf 
die Preise und Fristen er nicht im Voraus schätzen kann.
4. Bedarfspositionen sind grundsätzlich nicht in die Leistungsbeschreibung aufzu-
nehmen. Angehängte Stundenlohnarbeiten dürfen nur in dem unbedingt erforderli-
chen Umfang in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden.
5. Erforderlichenfalls sind auch der Zweck und die vorgesehene Beanspruchung 
der fertigen Leistung anzugeben.
6. Die für die Ausführung der Leistung wesentlichen Verhältnisse der Baustelle, 
z. B. Boden- und Wasserverhältnisse, sind so zu beschreiben, dass das Unterneh-
men ihre Auswirkungen auf die bauliche Anlage und die Bauausführung hinrei-
chend beurteilen kann.
7. Die „Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung“ in Abschnitt 0 der 
Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen, DIN 18 299 ff., 
sind zu beachten.


